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Nr. 92 Bad Homburgv. d. H., Montag, den 29. Juli 1918

Ausführungsanweisung

zur Verordnung des Herrn Staatssekretärs des Kriegs¬
ernährungsamts vom 14. Juni 1918 (Reichs-Eesetzbl. S.
655), betreffend Abänderung der Bekanntmachung über
Pferdefleisch vom 13. Dezember 1916. (Reichs-Gesetzblatt

Seite 1357.)

Zur Ausführung der Verordnung des Herrn Staats¬
sekretär des Kriegsernährungsamts vom 14. Juni 1918
(Reichs-Eesetzbl. S . 655), betreffend Abänderung der Be¬
kanntmachung über Pferdefleisch vom 13. Dezember 1916
(Reichs-Eesetzbl. S . 1357) wird für den Umfang der Mon¬
archie nachstehendes verordnet:

1. Die Zulassung von Personen oder Stellen zum An¬
kauf von Pferden zur Schlachtung , zum Betrieb des Rotz¬
schlächtergewerbes und zum Handel mit Pferdefleisch wird
den Provinzialfleischstellen , in den Regierungsbezirken
Cassel und Wiesbaden den Bezirksfleischstellen, im Regie¬
rungsbezirk Sigmaringen dem Regierungspräsidenten
übertragen . Die Genehmigung ist bis auf Widerruf zu er¬
teilen und hat Gültigkeit nur für den Bezirk der die Ge¬
nehmigung erteilenden Stelle . Die Zulassung kann >n
mehreren Bezirken beantragt werden . Sie ist in der Regel
zu versagen, wenn der Antragsteller den Handee mit
Schlachtpferden oder Pferdefleisch oder das Rotzschllichter-
gewerbe nicht bereits vor dem 1. August 1914 gewerbs-
inühig ausgeübt hat . Soweit Kommunalverbände die in
Rede stehenden Betrübe selbst ausüben wollen , haben üe
di ' s der zuständigen Provinzial - (Bezirks -) Fleischst lle
in Sigmarmgen dem R >g e.ungspräsidenten anzuzeigen.

2. ' Wegen der Rechte der privilegierten Abdecker wicd
auf die Verfügung , betreffend Verwertung von Tierkör-
pern und Schlachtabfällen vpm 22. Juli 1916 — M . f. L.
Id nie . 13 011 —, abgedruckt im Ministerialblatt der
landwirtschaftliche : Verwaltung 1918 Seite 211, na - |
wiesen. s

Uebe . Bejchw»rden , betreffend die Versagung und die ;
Entziehung der Genehmigung , entscheidet das Landes - jj
fleischam.? Ausnahmen von der Vorschrift des § 2 d kann j
das Landesflei ' am nt erteilen . Seine Entscheidung ist in -
betten Fällen endgültig.

Die Provinzial - tBezirks -) Fleischstellen, im R :gie-
rune.sb zirk Sigma -ingen der Regierungspräsident , hab . n
die für ihren Bettrk für den Ankauf ermächtigten Süllen
oder Rotzschlächter in den Regierungsblättern bekanntzu¬
geben.

3 Die zuin Gewerbebetrieb zugelassenen Personen
oder Stellen sind zur ordnungsmätzigen Buchführung und
Anzeige in regelmätzigen Zwischenräumen über den Um¬
fang des Geschäfts an die Provinzial -(Bezirks -)Fleisch-
stellen, im Regierungsbezirk Sigmaringen an den Regie¬
rungspräsidenten , verpflichtet . Die Bücher sind auf Ver¬
langen der für den Sitz ihres Gewerbebetriebes zuständi¬
gen Provinzial -(Bezirks -)Fleischstelle, im Regierungsbe¬
zirk Sigmaringen dem Regierungspräsidenten , vorzulegen.
Diese haben das Recht, jederzeit in eine Nachprüfung der
Bücher einzutreten.

4. AutzerpreutzischenRotzschlächtern und Händlern mit
Schlachtpferden oder Pferdefleisch, die im Gebiete einer

preutzischen Provinz (in der Provinz Hessen-Nassau eines
Regierungsbezirkes ) sowie im Regierungsbezirke Sig¬
maringen schon vor dem 1. August 1914 regelmätzig den
Ankauf von Pferden zu Schlachtzwecken getätigt haben,
darf die Genehmigung zur Ausübung des Gewerbes in
dieser Provinz (Regierungsbezirk Cassel oder Wiesbaden
oder Sigmaringen ) nicht aus anderen Gründen als den
preutzischen Gewerbetreibenden dieser Art verweigert
werden .

5. Das Landesfleischamt oder mit seiner Ermächti¬
gung die Provinzial -(Bezirks -)Fleischstellen, im Regie¬
rungsbezirk Sigmaringen der Regierungspräsident , können
im Falle des Bedarfs Richtpreise für Schlachtpferde fest¬
setzen.

6. Die Provinzial -Bezirks -)Fleischstellen, im Regie¬
rungsbezirk Sigmaringen der Regierungspräsident , kön¬
nen über die Verwendung und Verteilung der in ihrem
Bezirk geschlachteten Pferde Bestimmungen treffen und sie
überwachen; sie können insbesondere anordnen , datz das
Fleisch ausgeschlachteter Pferde nur an die von der Pro-
vinzial -(Bezirks -)Fleischstelle (dem Regierungspräsiden¬
ten ) bezeichneten Stellen und in der von der Provinzial-
(Bezirks -) Fleischstelle (dem Regierungspräsidenten ) zu be¬
stimmenden Menge abgegeben werden dürfen . Als solche
zur Empfangnahme berechtigte Stellen kommen entweder
Kommunalverbände oder Vereinigungen von solchen oder
sonstige Lebensmittelverteilungsstellen (Jndustrieversor-
gungsstellen ) in Betracht . Diese Stellen haben das Fleisch
entweder für Massenspeisungen zu verwenden oder Ein¬
richtungen zu treffen , datz es der minderbemittelten Be¬
völkerung zu einem mätzigen Preise zugeführt wird . Die
Provinzial - (Bezirks -) Fleischstellen und der Regierungs¬
präsident in Sigmaringen sind dabei an die Anweisungen
des Landesfleischamts gebunden.

7. Diese Ausführungsanweisung tritt am 1. August
1918 in Kraft.

Berlin,  den 15. Juli 1918.
Der Staatskommissar für Volkserniihrnng.

von Waldow.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Im Aufträge : Dr . Neuhaus.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Im Aufträge : Brümmer.

Preuhische Ausführungsanweisung

zu der Verordnung über den Verkehr mit Getreide , Hülsen¬
früchten, Buchweizen und Hirse aus der Ernte 1918 zu

Saatzwecken vom 27. Juni 1918.

Auf Grund des § 16 der Verordnung über den Verkehr
mit Getreide , Hülsenfrüchten , Buchweizen und Hirse aus
der Ernte 1918 zu Saatzwecken vom 27. Juni 1918 (Reichs-
Eesetzbl. S . 677) wird bestimmt:

I.
Höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsi¬

dent , für die der Staatlichen Verteilungsstelle für Eroh-
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Berlin zugswiesenen Kommunalverbände der Borsitzende
der Staatlichen Verteilungsstelle für Groß-Berlin.

Untere Verwaltungsbehörde ist in Landkreisen der
Landrat , in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde.

Kommunalverbände im Sinne der Verordnung sind die
Stadt - und Landkreise.

Zuständige Behörde gemäß § 15 Abs. 3 ist in Land¬
kreisen der Landrat , in Stadtkreisen der Gemeindevor¬
stand.

II.
Die zuständige Ortsbehörde für die Entgegennahme der

Anträge auf Ausstellung der Saatkarten ist die Orts¬
polizeibehörde.

Ist der Antragsteller Unternehmer eines landwirtschaft¬
lichen Betriebes , so ist in dem Anträge anzugeben

1. die Größe der Gesamtanbaufläche für Getreide,
2. die Größe der mit der betreffenden Getreideart zu

bebauenden Fläche.
Die Richtigkeit dieser Angaben ist von der Ortspolizei¬

behörde nachzuprüfen.
III.

Die Ausstellung der Saatkarten wird allgemein den
Regierungspräsidenten übertragen , an die die Anträge!
von den Landräten und städtischen Ortspolizeibehörden
nach Prüfung weiter zu reichen sind.

Mit Zustimmung des Lomdesgetreideamtes können die
Regierungspräsidenten die Ausstellung von Verbraucher-
Saatkarten gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung vom 27.
Juni 1918 den Landräten und städtischen Ortspolizeibe¬
hörden übertragen.

Berlin  W . 8. den 9. Juli 1918.
Wilhelmstraße 69 a.

Preußischer Staatskommissar für Bolksernährung.
von Waldow.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
Im Aufträge : Brümmer.

Nachtrag
zu den Bestimmungen über die Anstellung und die Pflich¬
ten der Bezirksschornsteinfeger vom 30. November 1917

(Sonderbeilage zum Regierungs -Amtsblatt Nr . 52) .
In den §8 10, 11 und 14 wird an Stelle des 26. Le¬

bensjahres die Vollendung des 24. Lebensjahres vorge-
fchrieben.

Wiesbaden , 11. 7. 18.
Der Regierungspräsident.

Bad Ho  m b u r g v. d. H., 26. 7. 18.
Wird veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
v. Marx.

Die Reichsfleischstelle hat im Einverständnis mit dem
Herrn Staatssekretär des Kriegsernährungsamts zur
Schonung der Rinderbestände eine Verminderung der für
die Zivilbevölkerung zugelasienen Schlachtungen vorge¬
nommen.

Nach Anordnung der Bezirksfleischstelle fallen in der
Zeit vom 1. August bis 31. Oktober 1918 vier Wochen für
die Fleifchverforgung der versorgungsberechtigten Bevölke¬
rung aus , und zwar die Wochen vom 19.—25. August , 9.
bis 15. September , 30. September bis 6. Oktober und 21.
bis 27. Oktober.

Die besonderen  Zulagen für Kranke (insbeson¬
dere Tuberkulose und Zuckerkranke) und für Schwer- und
Schwerstarbeiter bleiben jedoch in der bisherigen Weife
bestehen. Für die ausfallende Fleischmengen wird vor¬

aussichtlich Ersatz durch Gewährung eines anderen Nah¬
rungsmittels gewährt werden.

Bad Homburg,  den 18. Juli 1918.
Der Königliche Landrat.

von Marx.

Bad Homburg v. d. Höhe. 18. Juli 1918.
Die Wiederwahl des Beigeordneten Josef Schmitt

zu Stierstadt zum Beigeordneten der Gemeinde Stierstadt
habe ich bestätigt.

Der Königliche Landrat.
von Marx.

Bekanntmachung
Bei der am 26. v. Mts . vorgenommenen Wahl zur Er¬

gänzung des Vorstandes der hiesigen israelitischen Kultus¬
gemeinde sind vom 1. Juli d. Js . an auf 6 Jahre wieder¬
gewählt und vom Herrn Regierungspräsidenten bestätigt
worden:

zum 1. Vorsteher : Stadtrat I . Braunschweig , hier,
zu dessen Stellvertreter : Rentner Emanuel Wert¬

heimer , hier,
zu Mitgliedern des Vorstandes : Kaufmann Isaak Id¬

stein, hier , Rechtsanwalt Dr . Alfred Wertheimer , hier,
und zu deren Stellvertreter : Dr . Abraham Rosenthal,

prakt . Arzt , Kaufmann Justus Ackermann, hier.
Bad Homburg v. d. H.. den 16. Juli 1918.

D« König!. Landrat.
von Marx.

Warnung.
Durch den Genuß von ungekochter Milch ist in Preußen

in einigen Fällen Typhus  hervorgerufen und verbrei¬
tet worden . Die Bevölkerung wird daher vor dem Genusie
ungekochter Milch gewarnt.

Bad Homburg v. d. H., 26. 7. 18.
Der König!. Landrat.

von Marx.

Als Radbauart , bei deren Verwendung an Personen¬
kraftfahrzeugen Befreiung von der Vorschrift der elastischen
Bereifung gewährt werden darf (Bekanntmachung vom 18.
Dezember 1916 (R . E . Bl . S . 1408) hat der Herr Reichs¬
kanzler eine weitere der Fahrzeug - und Bereifungsgesell¬
schaft m. b. H. in Köln -Ehrenfeld zugelassen. Die Zu¬
lassung ist im Reichsanzeiger Nr . 138 v«m 14. Juni d. Js.
bekanntgegeben worden.

Berlin  W . 66, den 6. Juli 1918.
Wilhelmstraße 79.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
I . A.: gez.: Ger lach.

Der Minister des Innern.
I . A.: gez.: Freund.

Betr. Berkehr mit Stroh.
Auf Grund des 8 8 der Verordnung über den Verkehr

mit Stroh und Häcksel aus der Ernte 1918 vom 6. Juni
1918 (Kreisblatt .Nr . 81) wird für den Umfang des Ober¬
taunuskreises folgendes bestimmt:

Die Ausfuhr von Stroh aus dem Obertaunuskreise ist
verboten . Ebenso ist jede entgeltliche und unentgeltliche
Abgabe von Stroh innerhalb des Kreises verboten.
• Der Land rat kann in dringenden Fällen Ausnahmen
zulasien. Wer Stroh zur Ablieferung bringen will , kann



bis auf weiteres an das Kgl . Proviantamt Frankfurt am
Main -West abliefern . Die Verrechnung dieser Abliefe¬
rungen hat , ebenso wie beim Heu , in allen Fällen durch
die Mehlverteilungsstelle , hier , zu erfolgen.

Uebertretungen der vorstehenden Verkehrsbeschränlun-
gen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit
Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser Stra¬
fen bestraft.

Bad H o m b u r g v. d. H., den 25 . Juli 1918.
Der Königl . Lrrndrat.

von Marx.

Die Gemeindebehörden werden ersucht , vorstehende An¬
ordnung in ortsüblicher Weise bekannt zugeben und ihre
Einhaltung zum Zwecke der restlosen Aufbringung des dem
Kreise auferlegten Liefersolls , zu überwachen . Da das
Liefersoll wie beim Heu , wieder auf die einzelnen Ge¬
meinden des Kreises umgelegt wird , empfiehlt es sich,
sofort nach dem Ausdrusch möglichst große Mengen Stroh
zur Ablieferung zu bringen.

Bad Homburg  v . d. H., den 25 . Juli 1918.
Der Königl . Landrat.

von Marx . '

Bekanntmachung.
Auf Grund der Anordnung des Herrn Reichskanzlers

vom 3. April 1917 werden mit Genehmigung der Reichs¬
stelle für Gemüse und Obst für das Gebiet des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden die folgenden Höchstpreise für Frühobst
festgesetzt:

Erzeuger¬ Grvßh .- Kleinh .-
preis. preis. preis.

Frühbirne» 40 Pfg. 50 Pfg. 60 Psg.
Frühäpfel 40 Pfg. 50 Pfg. 60 Pfg.
Frnhpflaumen 40 Pfq. 50 Psg. 60 Psg.
Falläpsil u . Fallbnnen 10 Pfg. irr Pfg. 15 Psg.

Vorstehende Preise beziehen sich auf das Pfund für
marktfähige Ware 1. Güte.

lleberschreitungen vorstehender Höchstpreise werden auf
Grund der Verordnung gegen Preistreiberei vom 8. Mai
1918 (Reichsgesetzblatt Seite 395 ) mit Gefängnis und mit
einer Geldstrafe bis zu Mk . 200 000 oder mit einer dieser
beiden Strafen bestraft.

17. Juli 1918.
Bezirksstelle für Gemüse und Obst f. d. Regierungsbezirk

Wiesbaden.
Der Vorsitzende.

D r o e g e, Geheimer Regierungsrat.

Wird veröffentlicht.

Bad Hombur  g . v. d. H ., 20 . Juli 1918.
De , Königl . Land rat.

von Marx.

Mitteilungen
der Zentralstelle für Obst» und Gemüseverwertung

Frankfurt a. M.

Die Eemiisezufuhr hat sich auf dem Frankfurter Markt
in letzter Zeit gebessert . Die Zufuhr aus der unmittel¬
baren Umgebung der Stadt war gut . Größere Mengen
von Frühweiß - und Rotkraut , Wirsing , Erbsen und gelbe
Rüben wurden vom städt . Lebensmittelamt und vom
Großhandel zugeführt . Die Nachfrage ist jedoch immer
noch sehr groß , so daß dieselbe nur in bestimmten Gemüsen
gedeckt werden kann . Jedoch kann allgemein von einer
etwas besieren Eemüseversorgung gesprochen werden.

Die städt . Verkaufsstellen verkauften ausländische
Karotten Y Kilogr . mit 70—80 Pfg ., Blumenkohl das
Stück 1,20 bis 1,40 Mk . und Gurken zu 60 Pfg.

Vom 16. Juli ab gelten auf dem Frankfurter Markt
folgende Höchstpreise für ya Kilogramm:

Großhandel. Kleinhandel
Rhabarber . 18 Pfg. 25 Pfg.
Spinal »rgeiväfsert . . . 36 „ 45
Erbsen . 53 64
Stangen u . Buschbohnen . 54 ff 65
Wachs u . Perlbohnen . . 60 71
Pnffbohnen . . . . . 32 „ 40 n
Möhren (Gelben -Rüben ) mit

Kraut. 20 26
ohne Kraut . . . . 41 n 47

Karotten mit Kraut . 26 „ 32
Karotten ohne Kraut . . 42 50
Mairüben . 10 15
Oberkvhlrabi . . . . 36 „ 44
Frühweißkohl . . . . 30 „ 35
FrühlvNsing . 30 „ 35
Frühzwlrbel mit Kraut . . 30 „ 35
Frühzwiebel ohne Kraut 46 54
Mangold Röm . Kohl . . 26 ff 32 ff

Zu Großhandelspreisen können auch alle Erzeuger ver¬
kaufen , die ihre Ware direkt an den Markt bringen . Als
Erzeugerpreise am Anbauort , beim Verkauf im Betriebe
gelten die von der Reichsstelle festgesetzten Höchstpreise.

Königliche Oberförsterei
Homburg v . d. Höhe

verkauft im Wege schriftlichen Meistgebots aus dem „ Großen Tannen¬
wald " bei Homburg v. d. H . ^

Lehrmädchen
gesucht.

Schuhhaus Ebert.
rund 750  fm . Fichteustaulinholz

meist stärkeres Schneidehulz in 4 Losen.
Einrkichung der Gebote bis Mittwoch , den 7 . August nachm.

6 Uhr . Näheres siehe Holzmarkt , Ausgabe vom 30. 7. 18.
Wohnhaus

enthaltend 7 Zimmer , Küche
und 4 Mansarden , zum
1. Oktober zu vermieten
oder zu verkaufen.

Zu erfragen : Geschäfts¬
stelle ds . Blattes.

Ein gebrauchtes

Klavier
für 750 Mark zu verkaufen.

krauUnrler Landstrasse 113.



Danksagung
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei

dem Hinscheiden unsrer lieben Schwester , Schwägerin
und Tante

Fräulein Dorothea Wagner
sagen wir Allen, insbesondere Herrn Dekan Holz*
hausen für die trostreichen Worte , sowie für die vielen
Blumenspenden unseren aufrichtigsten Dank.

In tiefer Trauer:
Familie Lange.
Familie Schreiner.

Bad Homburg , den 29. Juli 1918

Todes -Anzeige
Samstag Nachmittag 51/* Uhr starb nach kurzem schwerem

Leiden meine liebe Tocher, unsere liebe Schwester, Schwägerin
und Tante

Barbara Otto
in Alter von 32 Jahren, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente.

Die trauernden Hinterbliebenen
1. d. N.

Bernard Otto Wwe.

Die Beerdigung findet statt : Dienstag nachm. 6 Uhr von der Kapelle
des kath. Friedhofes aus.

Requiem Dienstag vorm. 7'/, Uhr.

mit Gas, elcktr. Licht und Waßer
zu vermieten

Mühlberg 9 , Hinterhaus.

6inmachen ohne Sucher
Das wichtigste Hausfrauen- unö Hürt-

fchaftsproblem beim gewärtigen ernpfind-
lirhen Suchermangel

Trau Dmtsraf Hofe Stalles beliebtes Gin¬
machbuch: Das Ginmachen 3er Srüchfe
un3 öemüie sowie 3ie Bereitung von
Sruchtfäffen, öelees, IHarmelaSen, Obst¬
weinen Gffig ufw. nach neuzeitlichen
OrundfäKen, vollständig neu bearbeitet
von Johanna Schneider-Tonner, lehrt durch

320 einmadiß-Rsjepffi
wie man Srüchte, Pilze, öemüfe ufw.
unter Bertichfichtigung des derzeitigen
Suchermangels und der Erhaltung des
natürlichen Sruchtgefchmachs bei wirklich
unbegrenzter ßaltbarheif einmachen fall
und gibt auch zahlreiche erprobte Raf-

fchläge zur billigen und einfachen
Selbftbereilung von halt¬

barem Öbflmus-Brotaufltrich.
Der beste Beweis für den wert und die
Unentbehrlichkeit des reichillustr Buches

bietet wohl die Tatfache, daß bereits
64 000 Exemplare in 12 Auflagen
verkauft find- Der Preis des reichhaltigen
Rezeptbuches beträgt nur 1.20 w- und ist
beim Verlag dieses Blattes zu haben.

Haus mit Laden
zum Alleinbewohnen zu vermieten
oder zu verknusen.

Zu erfragen in der Geschäftsstelle
ds Bl.

Mädchen
welches kochen kann und alle
Hausarbeit versteh', gesucht.
Metzgerei Gemrrrrig.

Wohnung
1 Zimmer, große Mansarde, große
Küche mit Zubehör an ruhige Leute
zu vermieten.

Näheres vormittags Louisen-
strafie8§ I

3rem3en-fln- u. -flbmelöungen
lose und in Blocks zu 50 und 100 Stück vorrätig in der

DK" Kreisblaff-Drucfeerei- "ML

Flügel «Schein)
gut erhalten billig abzugeben

6. Mngnuz. Herborn.
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